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Erbschaft- und Schenkungsteuer – vorausschauende Planung kann sparen  

helfen  
 

 

Eines scheint klar: Grundsätzlich kann nur das vererbt oder verschenkt werden, was dem 

Erblasser oder dem Schenker gehört. Aber um zu wissen, was wem gehört, ist beispielsweise 

bei Verheirateten zunächst der in der Ehe vereinbarte Güterstand festzustellen. Handelt es sich 

um eine gesetzliche Zugewinngemeinschaft, um eine so genannte Gütertrennung oder eine 

Gütergemeinschaft? Je nach Status ist die Vermögensverteilung im Todesfall unterschiedlich 

geregelt. Auch die Frage der Erbfolge  ist zu klären. Dabei geht es vor allem darum, ob eine 

Verfügung von Todes wegen (z. B. Testament oder Erbvertrag) vorliegt oder ob gesetzliche 

Erbfolge gegeben ist. In Abhängigkeit von diesen Voraussetzungen kann der jeweilige 

Erbanteil sehr unterschiedlich ausfallen und mit ihm die daraus resultierenden steuerlichen 

Konsequenzen.  

 

Güterstand kann Erbanteil bestimmen 

Haben sich die Ehegatten für eine Gütertrennung oder eine Zugewinngemeinschaft 

entschieden, gehören ihnen jeweils getrennte Vermögen. Das dem anderen Partner 

zuzurechnende Vermögen fällt dann nicht in die Erbmasse des Verstorbenen und kann nicht 

verschenkt oder vererbt werden. Für eine Erbschaft ohne Berücksichtigung weiterer 

Parameter, die in solch einem Fall eine Rolle spielen können, wie z. B. ein Testament, würde 

das bedeuten: die Erbquote der Kinder beträgt 50 Prozent und somit die des überlebenden 

Ehegatten ebenfalls 50 Prozent. Lebten die Ehegatten aber nicht im Güterstand der 

Zugewinngemeinschaft sondern in der Gütergemeinschaft, würden die Kinder 75 Prozent und 

somit der Ehegatte 25 Prozent des Vermögensanteils des Verstorbenen erben. Je nach 

Verteilung zwischen den Eheleuten, sowohl was die Höhe als auch die Art des Vermögens 

angeht, könnten also ganz unterschiedliche Erbschaftsteuerwirkungen eintreten. Folglich kann 

es klug und sinnvoll sein, die Übertragung von Vermögen frühzeitig zu planen, um eine 

möglichst optimale Konstellation sicherzustellen. 

 

Steuerliche Klassifizierung der Erben 
Aber unabhängig von den obigen Regelungen wird jeder Erbe einer von drei Steuerklassen 

zugeordnet, für die jeweils unterschiedliche Freibeträge und Steuersätze gelten. Zur Klasse I 

gehören die engsten Familienmitglieder, wie Ehegatte, Lebenspartner, Kinder und Stiefkinder, 

Enkel, Urenkel, Eltern und Großeltern. Für die Letzteren gilt diese Einteilung bei Erwerben 

von Todes wegen, bei Schenkungen gilt für sie Steuerklasse II. Geschiedene Ehepartner und 

Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft, Geschwister, Neffen, Nichten und 

weiter entfernte Verwandte werden generell nach Steuerklasse II besteuert. Nichtverwandte 

und alle übrigen Personen werden gemäß Steuerklasse III veranlagt. Dazwischen können 

Welten liegen, wenn man bedenkt, dass Erben der Steuerklasse I Steuersätze zwischen sieben 

Prozent und 30 Prozent zu entrichten haben, Erben der Steuerklasse III hingegen zwischen 30 

und 50 Prozent, jeweils in Abhängigkeit von der über dem persönlichen Freibetrag liegenden 

Summe. Der geringste Steuersatz von sieben Prozent ist in Steuerklasse I für den Wert des 

steuerpflichtigen Erwerbs bis 75.000 Euro zu zahlen. Der höchste Steuersatz von 30 Prozent 

wird hier erst über einem Erwerb von 26 Mio. Euro fällig. In der Steuerklasse II müssen 15 

bis 43 Prozent für diese Größenordnungen an den Fiskus abgeführt werden.  
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Welche Freibeträge gelten für wen?   

Bevor überhaupt eine Besteuerung eintritt, profitieren Erben und Beschenkte von 

persönlichen Freibeträgen. Die liegen bei Ehegatten und Lebenspartner bei 500.000 Euro. Für 

Kinder und Kinder verstorbener Kinder gelten 400.000 Euro, für übrige Enkel 200.000 Euro. 

Hinzu kommen für Ehe-, Lebenspartner und Kinder noch jeweils individuelle 

Versorgungsfreibeträge. Die können beim überlebenden Ehegatten bzw. Lebenspartner bis zu 

256.000 Euro betragen, für Kinder bis zum 27. Lebensjahr liegen die Beträge, in 

Abhängigkeit vom Alter, zwischen 10.300 Euro und 52.000 Euro. Für übrige Erben in der 

Steuerklasse I gibt es einen Steuerfreibetrag von 100.000 Euro. Die persönlichen Freibeträge 

für alle anderen, zum Beispiel für geschiedene Ehegatten oder Geschwister, liegen einheitlich 

bei 20.000 Euro. Gegebenenfalls können Erben der Steuerklasse II und III einen 

Hausratsfreibetrag von 12.000 Euro erbschaftsteuermindernd geltend machen.  

 

Mit Schenkungen können Steuern gespart werden 

Insbesondere bei der Langfristplanung können Steuersparpotentiale genutzt werden. So 

könnte beispielsweise ein gutmeinender Onkel seinem kleinen 8-jährigen Neffen alle 10 Jahre 

einen Betrag von bis zu 20.000 Euro steuerfrei zukommen lassen. Bekäme der Neffe 

alternativ zum 30. Geburtstag 60.000 Euro übertragen, müssten prinzipiell die über der 

Freibetragsgrenze liegenden 40.000 Euro versteuert werden. So ist auch - immer 

vorausgesetzt, die geltenden Bestimmungen ändern sich nicht gravierend -  für Ehegatten und 

Lebenspartner die mehrfache steuerfreie Vermögensübertragung von bis zu 500.000 Euro 

möglich, wenn die 10-Jahresfrist jeweils eingehalten wird. Jeder Ehegatte hat wiederum die 

Möglichkeit, seinen Kindern alle 10 Jahre 400.000 Euro steuerfrei zu übertragen.  

 

Generell besteht wegen der Komplexität der Materie bei Erbschaft und Schenkung erhöhter 

Beratungsbedarf. Auch hat der Bundesfinanzhof, die Frage aufgeworfen, ob das Erbschaft- 

und Schenkungsteuergesetz in der derzeitigen Form noch verfassungsmäßig ist. Bis zur 

Klärung sind Erbschaftsteuer-Festsetzungen vorläufig, so dass auch ohne Einspruch der 

jeweilige Steuerfall offen gehalten wird. Dieser „Schwebezustand“ entspricht nicht dem 

Prinzip der Planungssicherheit. Es empfiehlt sich also, einen Steuerprofi zu konsultieren. Zu 

finden sind solche Berater im Steuerberater-Suchdienst der Steuerberaterkammer 

Brandenburg unter  www.stbk-brandenburg.de  . 

 


